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Der beamtenrechtliche Ausgleichsanspruch –  
Ein neuer Pfeil im Köcher des Beschäftigtenschutzes  
im öffentlichen Dienst?
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Seit einigen Jahren finden sich zahlreiche gerichtliche Entschei-
dungen zum sogenannten beamtenrechtlichen Ausgleichs­
anspruch. Dieser findet insbesondere bei Überschreiten der Ar-
beitszeitbestimmungen Anwendung. Dutzende Entscheidungen 
– v.a. auch des 2. Senates des BVerwG – haben inzwischen zu 
einer gefestigten Rechtsprechung bezüglich Voraussetzungen, 
Abgrenzung zu anderen Ansprüchen, Verfahren und Rechts-
folgen geführt. Dies und die Frage, ob der Anspruch zukünftig 
auch auf andere Bereiche anwendbar sein könnte, lohnen in-
zwischen einen näheren Blick darauf zu werfen.

I. Entstehung und Begründung des Anspruchs

1. Herleitung

Der beamtenrechtliche Ausgleichsanspruch ist eng an den uni­
onsrechtlichen Staatshaftungsanspruch angelehnt. Im Kern geht 
es darum, dass bei einem legislativen Verstoß gegen europäische 
Arbeitszeitvorgaben 1 neben den aus dem Unionsrecht stammen­
den Haftungsansprüchen analog die beamtenrechtlichen Bestim­
mungen zum Ausgleich von Mehrarbeit (s. § 88 BBG i. V. m. 
§ 48 BBesG oder z. B. § 61 LBG NRW i. V. m. § 66 LBesG 
NRW) zur Anwendung kommen sollen. 
Der Anstoß für diesen Anspruch liegt in der Rechtsprechung 
des EuGH, der 2000 für Ärzte urteilte, dass Bereitschaftsdiens­
te 2 und tatsächlich erbrachte Leistungen während der Rufbe­
reitschaft 3 zur regulären Arbeitszeit zählen und somit zu Über­
stunden im Sinne der damaligen RL 93/104/EG führen. 4 2005 
übertrug der EuGH diese Rechtsprechung auch auf öffentliche 
Arbeitgeber, konkret auf einen deutschen Feuerwehrbeamten. 5 
Im Jahr 2018 bezog er sogar Zeiten von Rufbereitschaften 6 als 
Arbeitszeit ein, während der Beschäftigte (im Falle ein bel­
gischer Feuerwehrbeamter) zwar zu Hause war, allerdings in­
nerhalb von wenigen Minuten (hier: acht) seine Leistung am 
Einsatzort erbringen musste. 7 Durch diese weitgehende Aner­
kennung als Arbeitszeit kam es gerade bei Feuerwehrbeamten 
unweigerlich zu einer Überschreitung der europarechtlich fest­
gelegten wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Gem. Art. 6 lit. b) 
der RL 2003/88/EG hatten die Mitgliedstaaten zum Schutz der 
Gesundheit von Arbeitnehmern sicherzustellen, dass innerhalb 
eines Siebentageszeitraumes 48 Stunden einschließlich Über­
stunden nicht überschritten werden, sollte sich der Arbeitneh­
mer dazu nicht bereiterklärt haben. 8 Die bis 1996 zu erfolgende 
Umsetzung dieser Richtlinie 9 erfolgte nach Ansicht des EuGH 
nicht, sodass die Vorgaben der RL direkt anwendbar wurden. 10 
Die daraus resultierende unionsrechtswidrige „Zuvielarbeit“ 
stellt nach den Vorgaben der ArbZVO nicht ohne weiteres aus­
gleichspflichtige Mehrarbeit dar, sondern regelmäßige Arbeits­
zeit 11 und kann daher auch nachträglich nicht als solche geneh­
migt werden (etwa nach der BMVergV 12). 13 Auch entsteht kein 
Schadensersatzanspruch, da der Verlust an Freizeit kein durch 
Geld zu ersetzender Schaden ist. Daher nahm der EuGH im 
Falle einer fehlenden Einverständniserklärung einen unions­
rechtlichen Anspruch auf Entschädigung an, zum einen gerich­

tet auf Freizeit(ausgleich), im Falle dass dies innerhalb eines 
Jahres nicht möglich ist, aber auch gerichtet auf einen Zah­
lungsanspruch. 14 Ein solcher Anspruch soll sogar bei Teilzeit­
beschäftigung möglich sein. 15

Erstmalig hat das BVerwG in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2011 dem unionsrechtlichen Haftungsanspruch auch einen be­
amtenrechtlichen Ausgleichsanspruch zur Seite gestellt 16 und 
in folgenden Entscheidungen weiter ausgearbeitet. 17 Er griff 
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